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Sachverhalt und .Antrãge 

Auf die am 5. Januar 1990 unter Inanspruchnahnie einer 

Priorit.t aus drel deutschen Voranmeldungen vom jeweils 

24. Januar, 23. Mãrzund 22. Juni 1989 (DE-A--3 901 944, 

DE-U-8 903 678 und DE-A--3 920 360) angemeldete 

europaische Patentanmeldung 90 100 180.0 1st das 

europaische Patent 0 379 866 auf der Grundlage von zwOlf 

AnsprQchen erteilt worden. 

Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"Fenster oder TQr (21) mit Drehkippflugel (23) der an 

oder in der Nähe einer aufrechten Begrenzungskante durch 

Gelenkbeschläge (26,27) am feststehenden Rahmen (22) 

gelagert 1st, gekennzeichnet durch ein einerseits im 

Bereich der Gelenkbeschlage (26,27)am FlUgel (23) 

angreifendes (44) sowie andererseits entgegen der 

Gewichtskraft bzw. Last des Flugels (23) am festehenden 

Rahmen (22) verankertes Zugglied (42), das oberhaib, 

aber in der Nhe des unteren Eckgelenkes (26) zwischen 

Flugel (23) und Rahinen (22) eingebaut 1st." 

Gegen das erteilte Patent sind vier EinsprQche 

eingereicht worden mit dem Antrag, das Patent im vollen 

Umfang zu widerrufen, da dessen Gegenstand nicht neu sei 

und nicht auf einer erfinderischen Tãtigkeit beruhe 

(Artikel 52, 54 und 56 EPU) 

Die EinsprQche stQtzen sich unter anderem auf die 

folgenen Entgegenhaltungen: 

D5 : 	DE-C-1 078 010 

D6 : 	DE-C-1 174 649 	- 

D7 : 	DE-C-2 113 665 
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D10: 	FR-A-694 310 

D15: 	DE-C-328 075 

und auf die offentiiche Zugãngiichmachung elnes 

Prospekts der Beschwerdeführerin III (Einsprechende III) 

sowie des in diesern Prospekt dargesteilten Beschlags vor 

dem ersten Prioritãtstag des Streitpatents. Der Prospekt 

soil zusarnmen mit einem Rückantwortformuiar einem 

Rundschreiben beigelegen haben, das am 20. Januar 1989 

an mehr ais hundert Kunden versandt warden sei. Die 

Offentlich zugngiiche Benutzung soil dadurch erfolgt 

sein, dag vor dem 24. Januar 1989 dem Prospekt 

entsprechende Musterbeschlge ohne Geheinthaitungs-

verpfiichtung an Dritte geliefert und verschiedenen 

Fensterbaufirmen, um deren Kaufinteresse zu wecken, 

vorgesteilt warden seien. 

Als Eeweismittei wurden dazu benannt und mit Kopien 

beiegt: 

D12: 	Prospekt "Fenster-Technik mit Weitblick: 

Winkhaus Pilot Top-Star", 4 Seiten. 

Lieferschein der Druckerei I-I.Gieseimann vom 

11. Januar 1989 

Rechnung der Druckerei H.Gieselmann yam 

18. Januar 1989 

C: 	Rundschreiben WINKHAUS (mit Rückantwort- 

formuiar) yam 20. Januar 1989, versandt an de 

Fa. Chr. Ahrens GrnbH & Co.KG 

G: 	Ruckantwdrtschreibender Firma NEUGEBAUER mit 

Eingangsstempel vom 23. Januar 1989 

0199.D 	 . . . 1... 
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Dl: 	Lieferschein WINKHAUS datiert auf den 

19. Dezerriber 1988 für einen 11  verdecktliegenden 

Beschl." an die GEALAN WERKE. 

D2: 	Telefax WINKHAUS yam 2. Januar 1989 an die 

GEALAN WERKE über die Einbausituation der 

verdeckt liegenden Beschlagteile mit 

Abbildungen eines Beschlags (D12 entsprechend) 

D8/Dll: Patentanmeldungen der Firma WINKHAUS für einen 

dem D12 Prospekt entsprechenden Eeschlag, 

nmlich DE-A(bzw. C)-3 829 053 und 

EP-A-360 024, die nach den Priorittstagen des 

Streitpatents vërOffentlicht worden sind. 

El: 	Lieferschein WINKHAUS yam 19. Dezember 1988 an 

die Firma OSTERMANN & SCHEIWE (unter zehn 

Artikeln em "verdecktl .Eeschlag) 

E2: 	Lieferschein WINKHAUS vom 22. Dezember 1988 an 

dieselbe Firma für einen einzigen "verdecktl. 

Beschlag" 

F: 	Lieferschein WINKHAUS vom 19. Dezernber 1988 an 

die Firma SP-SNICKERIER AB für drei 

"verdecktlieg. Drehkipp. bzw. Dreh. bzw. Kipp." 

Ml: 	Besuchsbericht des Herrn Stehr (Besuch am 

7. September 1988 bei der Firma ADE) 

Besuchsbericht des Herrn Stehr bei der Firma 

PORTA FENSTER am 28. November 1988 

Besuchsbericht des Herrn Stehr bei der Firma 

RECKENDREES am 20. Januar 1989• 

0199.D 	 . . . / . 
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Au1erdem wurde die Vernehmung der Herren 

Hans-Peter Schenck und Richard P.Stehr als Zeuge 

angeboten. 

Die Einspruchsabt.eilung hat mit Entscheidung, die am 

2. Februar 1995 zur Post gegeben wurde, die EinsprUche 

zuruckgewiesen, da sie der Auffassung war, dai, selbst 

wenn die behauptete of fenkundige Vorbenutzung den 

nchstkornmenden Stand der Technik bilde, der weitere 

zitierte Stand der Technik dem Fachmann nicht die 

Anregung geben kOnne, das StUtzglied gem&S der 

behaupteten of fenkundigen Vorbenutzung durch em 

Zugglied zu ersetzen. Mit Hinsicht auf die dem 

Streitpatent zugrundeliegende Aufgabe wUrde der Facbmann 

die Entgegenhaltungen D10 bzw. D15 in Betracht nicht 

ziehen, da diese Dokumente sich auf TQren bezogen, die 

weder mit DrehkippflQgel, noch mit Gelenkbeschlàgen 

ausgestattet seien, und sich zudem mit Tursch1iefern 

befassten. 

Gegen diese Entscheidung haben die Beschwer 

I, II und III (Einsprechende I, II und III) 

Entrichtung der Beschwerdegebühr jeweils am 

10. und 31. Mrz 1995 Beschwerde eingelegt. 

Eeschwerdebegründungen wurden jeweils am 6. 

2. Juni 1995 eingereicht. 

e fUhrerinnen 

unter 

28. Februar, 

Die 

Mai, 6. und 

Die Kammer hat - wie die Einspruchsabteilung - den 

Prospekt D12 bzw. die behauptete Offentlich zugng1iche 

Vorbenutzung als nächstliegenden Stand der Technik 

angesehen, aber hat im Gegensatz zu dieser den Bestand 

des Patents für gefáhrdet gehalten, soilte die 

Offentliche Zugã.nglichkeit des Prospekts bzw. des 

entsprechenden Beschlags nachgewiesen werden. 

Sie hat daher am 10.Septem.ber 1996 eine Entscheidung 

über eine Beweisaufnabme gem&g Regel 72(2) EPU erlassen. 

0199.D 	 . . . / . 
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Am 5. November 1996 hat eine mündliche Verhandlung 

stattgefunden, in deren Rabmen Beweis über die 

behauptete offentliche Zugänglichkeit des Prospekts bzw. 

der Vorbenutzung des entsprechenden Beschlags durch 

Vernebmung des Herrn Hans-Peter Schenck als Zeugen 

erhoben worden ist. Auf einer Einvernahme des Zeugen 

Stehr, der zur mündlichen Verhandlung nicht erscheinen 

konnte, hat die BeschwerdefQhrerin III nicht mehr 

bestanden. Bezüglich des Ergebnisses der Beweisaufnahme 

wird auf das Protokoll verwiesen. 

In der mUndlichen Verhandlung hat die Eeschwerdegegnerin 

(Patentinhaberin) einen neuen Anspruch 1 als Hilfsantrag 

vorgelegt, dessen Wortlaut mit dem des Anspruchs 1 nach 

Hauptantrag identisch 1st, jedoch am Schlug nach 

Ersetzung des Sch1upunkts durch ein Komma folgende 

zustz1iche Merkmale aufweist 

"wobei das Zugglied (42) mit seinem oberen Ende am 

fëststehenden Rahmen (22) aufgehngt ist (43), whrend 

es mit seinem unteren Ende am FlQgel (23) angreift, und 

wobei das Zugglied (42) standig unter Zugspannung 

gehalten ist." 

V. 	Die Parteien haben Folgendes geltend gemacht: 

i) 	Bezuglich der ôffentlichen Zuganglicbrnachung von 

D12 bzw. des entsprechenden Eeschlags 

Seitens der BeschwerfQhrerinnen: 

Die Beweisaufnahme habe zweifelsfrei bestatigt, daS der 

Prospekt D12 dem in grocer Anzahl zur Vorbereitung der 

DEUBAU-Messe versandten Rundschreiben C beigefugt 

gewesen sei, daweiterh1n oh.ne Geheimhaltungsvorbehalt 

Lieferungen des Beschlags gem&9 D12 erfogt selen, und 

dies nicht nur an vrschiedene Profilhersteller, die auf 

der DEUBAU-Messe ihre mit diesem Beschlag ausgerusteten 

0199.D 	 . . ./. 
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Produkte vorstellen wollten, sondern unter anderem auch 

an eine schwedische Firma und zwar in diesem Fall ohne 

Verbindung mit einem Ausstellungsprojekt. Schlieflich 

sei der Beschlag auch bei potentiellen Kunden 

vorgestelit warden. Da diese Hersteller seien, verstehe 

es sich von selbst, daS die Montageweise sowie alle 

Funktionen dieses Beschlages erlãutert warden seien. 

Seitens der Beschwergegnerin 

Die tats&chliche Versendung des Praspekts sei nicht 

bewiesen, insbesondere da das Rundschreiben keinerlei 

1-linweis darauf enthalte. Auerdem gebe der Prospekt 

selbst keine Lehre in Richtung einer Gewichtsabtragun 

des FlUgels und bilde samit keine ausreichende 

Offenbarung. Auf den vargelegten Lieferscheinen seien 

nur "verdeckte" Beschlãge angegeben, jedach keine vö].lig 

verdeckten Beschläge, sa daS kein Beweis für einen 

Zusammenhang mit dem Beschlag gemdg D12 varliege. Der 

Inhalt des Telefaxes D2 zeige ferner, daS selbst eine 

Lieferung des Beschlages nicht ermOgliche, 

festzustellen, wie der Beschlag eingebaut werden müsse 

und weiche Funktian er habe. Für die angeblichen 

Varführungen ware Herr Stehr der richtige Zeuge gewesen 

und nicht Herr Schenck. 

ii) 	Bezüglich der erfinderischen Tatigkeit 

Beschwerdeführerin I: 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich yam aus 

dem Praspekt D12 bekannten Drehkipp-Beschlag nur durch 

den Einsatz elnes Zugglieds statt eines Stutzgliedes. 

Dadurch werde ein gerinfügiges Anheben des Flügels 

erreicht. Jedach bestehe im Falzraum zwischen Rabnien und 

Flügel ein Spiel, das grog genug sei, um ein salches 

Anheben des FlQgels zu erlauben, wie dies für das 

0199.D 	 . . . / . 
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Absenken bei dern Beschlag gem&S D12 geschehe. Deshalb 

bestehe der einzige Schritt gemag Anspruch 1 des 

Streitpatents aus einern Urndrehen der Aufhãngepunkte der 

stutzeinrichtung gem&S D12. Aus der Entgegenhaltung D15 

entnehrne der Facbrnann jedoch, dag durch die Verwendung 

eines Zuggliedes eine Drehtür stãndig getragen werden 

kOnne, so daZ die Beschlãge dieser Tür entlastet seien. 

Auch aus Entgegenhaltung D10 wisse er, dag für das 

Anheben einer Tür die Alternative gegeben sei, entweder 

ein Stutzglied oder ein Zugglied zu benutzen. Irn 

Hinblick darauf habe dieser einzige Schritt nahegelegen. 

Dem whrend der rnündlichen Verhandlung von der 

Beschwerdegegnerin durch eine Skizze dargestellten 

Vorteil eines Zuggliedes, nãrnlich den Flügelrahrnen in 

Richtung des Blendrahrnens zu ziehen, kOnne nicht 

zugestimrnt werden, weil die Dicke der betreffenden 

Rabmen nicht berucksichtigt werde. 

Beschwerdeführerin II: 

Die von der Beschwerdegegnerin gestellte Aufgabe des 

Streitpatents, närnlich eine Hubbewegung des Flugels zu 

bewirken, sei tatsãchlich durch den sich aus dern 

Wortlautdes Anspruchs 1 ergebenden Gegenstand des 

Streitpatents nicht zwangslaufig gelost. Urn dieses Ziel 

zu erreichen, rnQften weitere Manahrnen wie z. B. die 

genaue Positionierung der Befestigungspunkte des 

Zugglieds vorgesehen sein, die nicht irn Anspruch erwãhnt 

seien. Deshaib kônne die durch den Gegenstand des 

Anspruchs 1 gelOste Aufgabe nur in der Verwendung eines 

aquivalenten Mittels gesehen werden, in der keine 

erfinderische Tàtigkeit liege. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergebe sich auch ohne 

erfinderische Ttigkeit aus einer Kombination einer der 

EntgegenhaltungenD5, D6 undD7 mit der Entgegenhaltung 

D15. Ausgehend Von b5, D6 oder D7, die je em 

Dreh-Kippfenster beschrieben, sei die objektive Aufgabe 

0199.D 	 . . ./. 
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anhand. der Beschreibung des Streitpatents in der 

Entlastung der F1Qge1beschlge zu sehen. Jedoch sei 

dieselbe Aufgabe in der Druckschrift D15 erwãhnt und 

dadurch gelOst, dais ein Stahldraht, also ein Zugglied, 

verwendet werde. Zwar betreffe das Dokument D15 eine 

Drehtür, jedoch bleibe bei DrehkippflUgeln das Eckgelenk 

fest in jeder FlQgel-Funktionsstellung, so dag kein 

wesentlicher Unterschied bestehe. Aus der Entgegen-

haltung D15 wisse der Fachmann, dafS das Zugglied stãndig 

in Zugspannung gehalten sei. Kein Vorurteil sei somit 

erkennbar, das den Fachmann davon abhalten kOnne, das 

Zugglied gemaS D15 auch bei Drehkippflügeln zu 

verwenden. 

Beschwerdeführerin III: 

Das Einbauen der Drehachse eines FlUgels in der Lenker-

konstruktion des FlQgelbeschlages solle verhindern, da 

der Uberschlag des Flugels mit den Drehachsen 

kollidiere. Jedoch seien beim KippOffnen eines FlUgels 

die unteren Lenker zusammengefaIt und als Block im 

Falzraum untergebracht, so daS das Gewicht des Flügels 

in dieser Funktionsstellung des Flugels für die 

Gelenkbeschläge keine Rolle spiele. Schon aus diesem 

Grund kOnne der angefochtenen Entscheidung nicht 

zugestimmt werden. Ferner sei auch beim Beschlag gemJ 

D12 bzw. der Vorbenutzung zuerst eine Hubbewegung des 

Flugels vorgesehen und dann folge ein geringfQgiges 

Absenken, siehe D8, Spalte 2, Z. 18 bis 23 und Spalte7, 

Z. 18-23. Auch beim Gegenstand des Streitpatents kOnn 

ein Absenken des Flugels abhangig von der Lage der 

Widerlager des Zuggliedes stattfinden, insbesondere béim 

KippOffnen. Das Absenken bzw. das Anheben des FlUge1s 

habe somit beim Gegenstand des Anspruchsl keine 

wesentliche Bedeutung, und dér Beschlag nach Anspruch 1 

stelle eine b1oe kinematische Umkehr des aus dem 

0199.D 	 . . . 7... 
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Prospekt D12 bzw. aus der of fenkundigen Vorbenutzung 

bekannten Eeschlags ohne überraschenden Effekt dar. 

Beschwerdegegnerifl: 

Die von den Beschwerdeführeriflflefl erwâhnten Entgegen-

haltungen D15 und D10, die ein Zugglied als 

Stutzeinrichtung einer Tür vorschlQgen, betrãfen eine 

reine Drehtür, also eine Tür mit einer einzigen und auch 

festen Achse. Anders sei es bei Dreh-Kippflügeln, die 

zwei verschiedene Achsen und davon eine bewegliche 

Drehachse aufwiesen, so dag die FlQgelkinematik unter-

schiedlich sel. Die Druckschriften D8 und Dli zeigten 

deutlich auf, dag und weiche technischen Schwierigkeiten 

zur Verwirkiichung des patentgemäJen LOsungsprinzips zu 

bedenken und zu überwinden gewesen seien. 

Mit dem patentgemaen Losungsgedanken werde eine v011ige 

Entlastung des Flugel-Eckgelenkes von der vertikalen 

Lastkomponente des Flugels in all semen Funktionsiagen 

erreicht. Da der obere Befestigungspunkt des Zuggliedes 

am Elendrabmen verankert sei, folge daraus, dag beim 

DrehOffnen sowie beim KippOtfnen der untere Angriffs-

punkt des Zuggliedes am Flugei eine aufwärts gekrUmmte 

Verlagerungsbahn durchlaufe, so daS die Vertikal-

komponente der Flugel-Gewichtskraft in den Blendrabrnen 

eingeleitet und das Eckgelenk zugleich dadurch entlastet 

werde. Weiterhin wirke beim KippOffnen die Horizontal-

komponente an dem unteren Angriffspunkt in Richtung des 

Blendrabmens, so daS das Zugglied den zusàtzlichen 

Vorteil bringe, das Schlie1en des Flügels zu 

erleichtern. Dagegen sei bei dem Beschlag nach D12 die 

Bahnkurve des diesmal oberen und beweglichen Angriffs-

punktes des Stützstabes abwãrts gekrummt, so daS beim 

KippOffnen der Flugel sich asenke. Lediglich in der 

Schlielage des FlUgels sei eine Entlastung des 

FlUgel-Eckgelenks von der Gewichtskraft erreicht. 

0199.D 	 . . ./. 
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Deshaib kOnne bei Drehkippflugeln zwischen Zug- und 

Stutzglied nicht die Rede von &quivalenten Mittein sein. 

Durch den Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 

werde eine einfache Montage des Flugels und seiner 

Lenker erreicht, da der FlQgel zuerst auf das Zugglied 

gehãngt werde, so dag sein Gewicht im wesentlichen dutch 

das Zugglied getragen werde. Dann kOnne ein einziger 

Monteur den FlQgel mit einer Hand halten und mit der 

anderen Hand den Flugel richtig in dem Blendrahrnen 

positionieren und die Lenker am Rahmen befestigen. 

VI. 	Die BeschwerdefQhrerinnen beantragten die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des euro-

paischen Patents Nr. 0 379 866. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 

zurQckzuweisen, hilfsweise mit der Magabe, daIs das 

Patent auf der Grundlage des in der mundlichen Verhand- 

lung Qberreichten Anspruchs 1 sowie der bisherigen 

Anspruche 4 bis 12, die nunmehr in 2 bis 10 umnumeriert 

wurden, einer noch anzupassenden Beschreibung sowie den 

erteilten Zeichnungen aufrechterhalten wird. 

Die weitere Verfahrensbeteiligte (Einsprechende IV) hat 

keinen Antrag gesteilt. Sie hat auch an der mQndlichen 

Verhandlung, zu der sie ordnungsgemãJge1aden war, 

entsprechend ihrer vorherigen Ankündigung nicht 

teilgenommen. 

Ent scheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerden sind zulãssig. 

0199.D 	 . . . / . . 
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2. 	Offentliche Zugng1ichkeit des Prospekts und des 

entsprechenden Beschlags 

	

2.1 	Versendung des Prospekts: 

Der Prospekt D12 enth.lt kein Datum. Nach den 

Beweismittein B1 und B2 wurden 2000 Prospekte am 

11. Januar 1989 an die Beschwerdeführerin III geliefert. 

Am 20. Januar 1989, also neun Tage spãter und vier Tage 

vor dem fruhesten Priorittstag des Streitpatents, wurde 

ein Rundschreiben mit RUckantwortformular (Beweismittel 

C) an Kunden gesandt. Die Zurucksendung des Antwort-

formulars durch die Firma Neugebauer (Beweismittel G) am 

23. Januar 1989 beweist, daS zumindest ein Kunde das 

Rundschreiben vor dem ersten Prioritàtstag bekommen hat. 

Der weitere Beweis, daS der Prospekt D12 dem Rurid-

schreiben beigefügt war, wurde durch die Aussage des 

Zeugen Schenck geliefert. Herr Schenck hat deutlich 

erklrt, dag der Druckvermerk auf dem Prospekt in der 

Eile vergessen worden sei und daS der Prospekt gemag D12 

sofort nach Erhalt von der Druckerei an 108 Firmen 

zusammen mit dem Rundschreiben geschickt worden sei, 

weil die DEUBAU-Messe am 25. Januar 1989 begonnen habe. 

Diese Aussage ist widerspruchfrei, und die Kammer sieht 

keinen Anlaf, an der Glaubwürdigkeit des Zeugen zu 

zweifeln, zumal die Beschwerdeführerin III bereits am 

26. August 1988 eine Patentanmeldung (D8) für den 

Beschlag gem& S D12 eingereicht hatte und deshalb für sie 

kein Grund bestand, auf eine Werbeaktion zu verzichten. 

2.2. Lieferungen des Beschlags 

Den eingereichten Lieferscheinen (Dl, El, E2 und F) 1st 

nur zu entnehmen, dais "verdec.kte Beschlge für Dreh-

bzw. Kipp- bzw. Drehkippfenster" an die darin benannten 

Firmen geliefert wuden. In diesem Zeitraurn waren aber 

fast alle hergestellten Fensterbeschlãge "verdeckt". Der 
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Zeuge hat jedoch dargelegt, dais unter diesem Begriff 

lediglich der "v011ig verdeckte Beschlag" nach D12 

gerneint 1st, d. h., dag auch die Ecklager und 

Scherenlager verdeckt sind. Der Zeuge hat welter 

ausgefuhrt, daS diese Beschläge an verschiedene Profili-

hersteller, Partnerfirmen der Beschwerdeführerin III, 

zum Zweck der Vorstellung auf der DETJBAU-Messe versandt 

warden seien. Die BeschwerdefQhrerin III selbst habe auf 

der DEUBAU-Messe nicht ausgesteilt, sondern ihre 

Eeschlge seien von den Partnerfirmen in deren eigene 

Profilfenster eingebaut und diese auf der Messe 

ausgesteilt warden. Aus diesem Grund Mtten die 

Lieferungen schon im 4. Quartal 1988 begonnen. 

Entsprechende technische Unterlagen sawie Skizzen seien 

auch mitgesandt warden. Diese Prafilhersteller 

fungierten für die Eeschwerdeführerin III als 

Multiplikator, well sie deren Produkte - neben 

denjenigen von Wettbewerbern - auf Messen Offentlich 

ausstellten. Auch verfügten die Profilhersteller uber 

ein Anschlagzentrum, in dem sie die neuen Pradukte 

ausstellten, die van jederrnann besichtigt werden 

kOnnten, insbesandere von Besuchern, Kunden und auch 

Wettbewerbern. 

Auch an der Richtigkeit dieser Darlegungen hat die 

Kammer keinen Anlag zu zweifeln. Angesichts der 

geschilderten Praxis ist eine Geheimhaltungs-

verpflichtung zwischen der Beschwerdeführerin III und 

den belieferten Profilherstellern bis zum Beginn der 

Messe auszusch1iefen. Dies ergibt sich auch aus anderén 

Lieferungen wie z.B. an eine schwedische Firma, die 

bereits ein Kunde war und sich nicht an der DEUBAU 

beteiligte. 

2.3 	Vorstellungen des esch1ags 

Der Zeuge hat weiterhin die in Maple vorgelegten 

schriftlichen Besuchsberichte (I -Il, H2 und H3) des 
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Herrn Stehr bestãtigt. Seiner Aussage nach hatte 

Herr Stehr die Funktion eines Key-Accounters bei der 

Beschwerdeführerin III, d. h. er hatte die Aufgabe, 

potentielle Interessenten als Kunden zu gewinnen. Em 

neues Produkt sei dafur der beste Weg, da es sich als 

"TürOffner" eigne. Herr Stehr habe deshaib schon im 

4. Quartal 1988 und Anfang 1989 den neuen, v011ig 

verdeckten Beschlag gemaS D12 verschiedenen Firmen 

vorgesteilt. Der Beschlag wurde nach Angabe des Zeugen 

auf einern Musterfenster montiert. Da es sich bei den 

Interessenten urn Fensterhersteller handelte, habe 

Herr Stehr se1bstverstnd1ich das Musterfenster auch in 

seiner besonderen Funktion, nãinlich der Gewichts-

abtragung, vorgefuhrt, wie dies aus dern Eeweisrnittel H3 

hervorgehe. 

2.4 	Alle diese drei vorn Zeugen geschilderten Ereignisse 

erscheinen logisch rniteinander verknupft. Aus 

kornrnerziellen Gründen hatte die BeschwerdefQhrerin III 

- bereits irn 4. Quartal 1988 ein Interese, ihr neues, 

bereits rechtlich geschutztes Produkt auf den Markt zu 

bringen und darnit die Aufrnersarnkeit der Offentlichkeit 

zu wecken. 

Mach Ansicht. der Kammer reicht - entgegen der Meinung 

der Eeschwerdegegnerin - schon der Inhalt des Prospekts 

aus, urn die Abstützfunktion des Eeschlages zu erkennen. 

Aus der irn Prospekt gezeichneten Darstellung des 

Eeschlages entnimrnt der Facbniann sofort die tjngewohn-

lichkeit des ziemlich groen Stabes, der im Bereich der 

Drehachse einenends arn vertikalen Rahmenschenkel des 

FlQgels und anderenends an einern unteren Ecklagerwinkel 

des Blendrabmens befestigt 1st. Alle anderen Bestand-

teile dieses Beschlages waren schon bekannt. Für einen 

Fachrnann kann ein derartigerStab nur als Stütz-

einrichtung gesehn werden, wenn jedes Ende des Stabes 

jeweils fest rni't seinern entsprechenden Rahrnen verbunden 

ist (kein beweglicher Teil des Beschlags, insbesondere 
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die Treibstange, befindet sich in diesem vertikalen 

unteren Bereich des Fensters und kann das f1uge1seitie 

Ende des Stabes bewegen) . Dieselbe technische Lehre 

wurde auch durch die Lieferungen und Vorstellungen des 

entsprechenden Beschlages vermittelt. 

Somit sind die Of fenbarungen durch den Prospekt sowie 

durch die Lieferung und Vorstellung des entsprechenden 

Beschlags als Stand der Technik anzusehen. 

Neuheit 

Die Frage der Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 

gem&g Haupt- bzw. Hilfsantrag war zwischen den Parteien 

nicht strittig, und auch die Kammer hãit die Neuheit im 

Hinblick auf den bekannt gewordenen Standes der Technik 

für gegeben, so dag sich hierzu weitere Ausführungen 

erQbrigen. 

Anzumerken ist, dag der Inhalt der Druckschriftefl D8/D11 

nachverOffentlicht ist und deshaib keinen Stand der 

Technik gemaS Artikel 54 (2) EPU bildet. 

Erfinderische T&tigkeit 

Hauptantrag der Beschwergegnerin 

4.1 	Unstreitig kommt der aus dem ProspektD12 bzw. der 

of fenkundigen Vorbenutzung bekannte Beschlag dem 

Gegenstand des Anspruchs 1 am nächsten. Dieser bekanne 

Beschlag "Winkhaus Pilot Top-Star" weist eine 

Lenkerkonstruktion auf, bei der die beiden Drehlager 

jeweils mit zwei Lenkern ausgebildet sind, die zwischen 

den oberen und unteren FlQgelrahmen- und Blendrahmen-

schenkeln in der Nàhe der drelachsennahen aufrechten 

Begrenzungskanten geagert sind und zur Verlagerung dr 

Drehachse beim DrehOffnen des FlUgels in Richtung 

senkrecht zur Rabmenebene des Blendrahmens dienen. Durch 
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diese Verlagerung wird beirn DrehOffnen eine Kollision 

des Flugelüberschlags mit dern feststehenden Rahrnen 

vermieden. Urn die Beanspruchungen der Lenker bei 

grOeren FlQgelgewichten zu reduzieren, 1st der FlQgel 

am Blendrahmen uber einen Stutzstab abgestQtzt, der etwa 

aufrecht im Bereich der Drehachse und im Falzraum 

zwischen Flugel und Blendrabrnen angeordnet 1st. Das 

obere Ende des StQtzstabes 1st an dem Falz des dreh-

achsennahen Vertikalholrns des FlUgels Qber einen 

Stutzwinkel befestigt, whrend sich der Stützstab mit 

seinem unteren Ende Qber einen Ecklagerwinkel am 

Blendrabmen abstutzt. Wird der FlQgel geOffnet, steht 

das Stützelement unter Druckbelastung. 

	

4.2 	Davon unterscheidet sich der Beschlag gemaS Anspruch 1 

lediglich durch den Einsatz eines Zugglieds statt des 

Stützstabes. Dies wurde auch nicht bestritten. 

Der Umfang des Anspruchs 1 des Streitpatents geht jedoch 

welt über den oben beschrlebenen Umfang hinaus, denn der 

Wortlaut dieses Anspruchs umfaft auch Drehkippbeschlãge 

aligerneiner Art, nicht nur die oben erwhnten mit 

Lenkern und mit einer Verlagerung der Drehachse. Ebenso-

wenig 1st ausgeschlossen, dag die Stutzeinrichtung auf 

der Augen- oder Innenseite des Fensters montiert werden 

kann, und nicht nur innerhalb des Luftraurns zwischen 

Flugel und Rabmen, zumal eine derartige Mafnahme das 

Merkrnal eines abhangigen Anspruchs des Streitpatents 

ist. Diese letzte Auslegung des Anspruchs 1 wurde durch 

der Beschwerdegegnerin selbst bestatigt (Schriftsatz vorn 

26. Juli 1993, Seite 10, letzter Absatz) 

	

4.3 	Durch den Beschlag gemafS D12 wird schon die Aufgabe 

gelOst, bel Drehklppflügeln das FlQgelgewicht über elne 

StQztzeinrichtungauf den Rahinen zu übertragen und sornit 

die Ge1enkbesch1ge zu entlasten. Diese Aufgabe is.t 

identisch mit dér, die im Streitpatent, Seite 1, 

Zeilen 29 bis 33, angegeben ist. Die Beschwerdegegnerin 
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hat ausgefuhrt, daIs ausgehend vom bekannten Beschlag 

nach D12 ein verbessertes Entlasten der Gelenkbeschlãge, 

insbesondere des Eckgelenkes zwischen Flugel und 

feststehendern Rabinen, bei jeder Of fnungsbewegung des 

Flügels durch die LOsung des Streitpatents erreicht 

werde. 

	

4.4 	Schon im Stellen der vorgenannten Aufgabe sieht die 

Eeschwerdegegnerin eine erfinderische Leistung. Die 

Karnmer vermag dieser Ansicht nicht zu folgen, da es zur 

normalen Ttigkeit eines Fachmanns gehOrt, nach weiteen 

MOgiichkeiten zur LOsung elnes bekannten Problems, hier 

des Entlastens der Beschlãge, zu suchen. Da das Eck-

gelenk ein Teil der Flugelbeschlge ist, bewegt sich das 

Entlasten des Eckgelenkes v011ig im Rahinen der erwâhnen 

breiteren Problematik. 

Die Aufgabe bleibt auch dann dieselbe, wenn die Lehre 

nach dem Streitpatent von dem bekannten Eeschlag nach. 

D12 sich nur in der Qualität ihrer Wirkung unter-

scheidet. Behauptete Vorteile oder Verbesserungen einer 

Lehre kOnnen für sich genornmen keine erfinderische 

Tatigkeit begrunden, wenn die LOsung selbst für den 

Facbmann naheliegend ist. Vorteile sind dann als 

Nebeneffekt anzusehen, weil sie sich zwangslufig 

ergeben. 

	

4.5 	Eel der Suche nach weiteren LOsungsmoglichkeiten wird 

sich der Fachinann selbstverstãndlich dorthin wenden, wo 

ebenfalls das Problem einer Entlastung der Beschlge 

besteht. Er wird dabei auf dieEntgegenhaltung D15 

stogen, die zwar an erster Stelle Türschlieger für 

Drehtüren betrifft, jedoch zugleich die Erzielung einér 

Entlastung der Türbänder of fenbart. In dieser Druck-

schrift wird vorgeschlagen, ein Zugglied zwischen der 

Tür und ihrem festehénden Rahrnen so anzuordnen, dag die 

Tür ständig aufgehangt bleibt, deshaib nicht auf den 
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die LOsung gemag D15 oder D10 anzuwenden, wenn es urn 

Drehkippflügel geht. Ein Drehkippfenster ist nureine 

besondere Art der Drehfenster, und der Fachmann entnirnmt 

bereits dem Beschlag gem&S D12, daS der Einsatz einer 

Stutzeinrlchtung für den FlQgel audi bel DrehkippflQgeln 

rnOglich 1st. Das eine Ende der Stützeinrichtung gemi 

D12 ist irn Bereich des unteren Gelenkbeschlags 

angeordnet. Im Fall eines DrehkippflQgels stirnrnt der 

untere Gelenkbeschlag mit dem Eckgelenk überein, und 

darüberhinaus stQtzt sich der untere FlQgelholm beim 

KippOffnen auf dem entsprechenden Horizontalschenkel des 

Blendrahrnens ab. Auerdem 1st der FlQgelrahrnen üblicher-

weise gegen Anheben gesichert. Somit bleibt die 

horizontale Kippachse fest oder mit einem gewissen Spiel 

innerhaib des Blendrahrnens, so daS beim KippOffnen der 

untere Tell des FlQgelrahrnens lediglich eine leichte 

bogenformige Bewegung vollzieht, die viel kleiner 1st 

als die Drehbewegung des Flugels beim DrehOffnen. 

Deshaib 1st kein Grund zu erkennen, der den Fachniann 

davon abhalten kOnnte, bei einem Drehkippflugel em 

Zugglied statt eines StQtzstabes einzusetzen. Die 

Beschwerdegegnerin selbst hat keinen Umstand 

vorgebracht, der ein derartiges Vorurteil beweisen 

kOnnte, zumal sie ursprünglich in den Patentanmelde-

unterlagen des Streitpatents den Einsatz elnes 

Zuggliedes sowohl für einen Drehflügel als auch für 

einen Drehkippflügel beansprucht hat. 

4.8 	Ubertragt der Facbniann die Lehre der Entgegenhaltung D15 

auf den Gattungsgegenstand nach D12, dann wird er das 

untere Ende des Zuggliedes in der Nhe des unteren 

Eckgelenkes einbauen, da das Eckgelenk den einzigen 

Fixpunkt des Beschlages bildet und well das unter 

Spannung gehaltene Zugglied seine Funktion nur erfQllen 

kann, ohne die Kippbewegung ds Flügels zu 

benachteiligen, wennder Abstand zwischen dem 

flQgelseitigen Widerlager des Zuggliedes und dern 
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Eckgelenk gering bleibt. Sornit gelangt der Fachinann zum 

Gegenstand des Anspruchs 1 nach 1-lauptantrag. 

4.9 	Vor allern hat die Beschwerdegegnerin zur Stützung einer 

erfinderischen T&tigkei vorgebracht, daS die yarn unteren 

Widerlager des Zuggliedes durchlaufene und aufwärts 

gerichtete Verlagerungsbahn dazu fQhre, daS beirn 

KippOffnen die Vertikalkomponente der Flügel-Gewichts- 

kraft in den Blendrahinen abgesetzt werde und darnit 

zugleich das Eckgelenk beträchtlich entlaste, während 

die Horizontalkomponente das Schliegen des Flugels 

erleichtere. Dagegen senke sich der Flugel beim Einsatz 

eines Stütstabes whrend der Kippbewegung ab und 

entlaste das Eckgelenk. Sornit kOnne das Zugglied nicht 

als ãquivalente, alternative Ausfuhrungsart eines 

Stützstabes betrachtet werden. 

In der mundlichen Verhandlung und durch die Schriftsätze 

der Beschwedeführerinnen wurde jedoch nachgewiesen, da 

diese behauptete Wirkung des Zuggliedes kein zwangs-

1ufiges Ergebnis des Gegenstandes des Anspruchs 1 1st. 

Beim KippOffnen kann abhängig von den Lagen der 

Angr±ffspunkte entweder eines Zuggliedes oder eines 

Stützstabes am Flugel und am festehenden Rabmen sowohl 

eine Anhebung als auch eine Absenkung des Flugels 

erfolgen. Die nachverOffentlichte Druckschrift D8/Dll 

of fenbart z. B. eine Hebebewegung des Flugels mittels 

des StQtzstabes am Anfang des KippOffnens. Durch Skizzen 

haben die BeschwerdefQhrerinnen weiterhin gezeigt, daI 

beim KippOffnen das untere Widerlager eines Zuggliedes 

seiner Lage nach elne abwãrts gerichtete Bahnkurve 

durchlaufen kann, so dag der Einsatz eines Zuggliedes 

allein nicht ausreicht, urn eine Anheben des FlUgels zu 

erreichen und ein Setzen des FlQgels auf das Eckgelenk 

in der KippOffnungsstellungzu verhindern. Da die Lagen 

der Angriffspunktè des Zuggliedes sowie entsprechende 

MaInabmen zurn Anheben des Flügels nicht im Anspruch 1 
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des Streitpatent.s erwãhnt sind, kann die behauptete 

Wirkung bzw. der behauptete Vorteil des beanspruchten 

Zuggliedes nicht der Verwendung eines Zuggliedes als 

aquivalentes Mittel eines StUtzstabes gemag dem Prospékt 

D12 entgegentreten. 

4.10 Der von der Beschwerdegegnerin hervorgehobene Umstand, 

daS Dokument D8/D11 ihrer Ansicht nach die Anordnung 

einesZuggliedes nur bei einem reinen Drehbeschlag 

vorschlage, kann nicht als Anzeichen für das Vorliegen 

einer erfinderischen Ttigkeit gelten. Aus dieser 

Druckschrift geht lediglich hervor, daS bei einem reinen 

Drehbeschlag ein Zugelement als Stutzeinrichtung mOglich 

ist, und nicht mehr. An keiner Stelle ist in diesem 

Dokument ein Hinweis gegeben, daS ein Zugglied bei einem 

Drehkippflügel nicht verwendet werden darf. 

4.11 Aus alledem folgt, dag der Einsatz der im Anspruch 1 des 

Streitpatents definierten Stutzeinrichtung bei einem 

Drehkippflugel nahegelegen hat. Der Gegenstand dieses 

Anspruches beruht daher nicht auf einer erfinderischen 

Tatigkeit (Art. 56 EPU) . Die abhangigen Anspruche 2 

bis 12, die besondere Ausfuhrungsformen dieses 

Gegenstandes betreffen, fallen mit diesem Anspruch 1. 

5. 	Anspruch 1 nach Hilfsantrag 

Wie oben ausgefuhrt sind die beiden zusâtzlichen 

Merkmale dieses Anspruches implizit im Gegenstand des 

Anspruchs 1 nach Hauptantrag erhalten. Die Anordnung des 

Zuggliedes kann nicht anders beansprucht sein, urn seine 

Funktion zu erfUllen. Saute ferner das Zugglied nicht 

stándig unter Zugspannung gehalten werden, ware eine 

Entlastung der Gelenkbeschlage nicht mOglich. Desha1b, 

beruht der Gegenstand des Anpruchs 1 nach Hi1fsantra 

aus denselben Gründen wie für den Hauptantrag nicht auf 

erfinderischer Tatigkeit. 

0199.D 



- 21 - 	 T 0192/95 

Eine Aufrechterhaltung des Patents 1st somit nicht 

moglich. 

Ent scheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europische Patent Nr. 0 379 866 wird widerrufen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 
	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	 C. T. Wilson 
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